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Bei weiteren wegen vorsätzlicher bzw. verbrecherischer Be
schädigung sozialistischen Eigentums, Wirtschaftsschädigung 
und Angriffen auf das Verkehrswesen sowie Beeinträchtigung 
der Brand- und Katastrophenbekämpfung in Bearbeitung genommenen 
Ermittlungsverfahren konnte eine feindliche Zielstellung nicht 
nachgewiesen werden.


